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Unfere |janbroerfer foüten auch tn formeller £>lnftcht
iî)re ©ingaben fo geftalten, baß ble Slnfätje für [Roß»

material, Söhne, Unfoften unb Koften ber ÜRitarbeit beë

PetrtebStnhafcerS barauS erfidhtlich finb. geber PetrlebS»
inbaber bat boch baS [Recht, einen angemeffenen Petrag
für feine SRitarbeit an ben Probuften in bte ?|Sretèbe=

redbnung elnjufteUen. gft biffer betrag normal, fo bürfte
er felbft non feiten ber Pehörben nid^t beanftanbet
roerben. ©ine Offerte, bte einen SmbltcE in bie ^3cctê
anfätje aller in Petracht faüenben gaftoren geroäbrt,
mürbe im ©egenteil baS Sertrauen in bie [Richtigfett ber
Peredjnung eher ftärfen. gerner foKte ble Pfzetcßnung
„©erotnn" oermieben roerben. Sehr otele $heoretifer
interpretieren btefeS PBort otel ju buchftäbltdh ; fte abnen
ntcht, baß unter biefer ^Bezeichnung ber ©egenroert ber
SRitarbeit beë SReifterê oerftanben ift; fie glauben, biefer
fet fcbon in ben llnfoften enthalten unb finben beSjalb
ben „©erotnn" ju hoch-

2Benn biefe roer igen ^Begleitungen für etne roirffame
[Reform beë SubmiffionSroefenS oorangefteüt rourben, fo
batf baS nicht etroa ber Slufftffung rufen, eS fet ber
SerorbnungSroeg gegenftanbSloë geroocben. SBir müffen
im ©egenteil baS etne tun unb DaS anbere nicht loffen.
®te gentraüeitung beë Schmelzer. ©eroerbeoeretnë roirb
felbftrebenb baS guftanbefommen roetterer amtltcher [Re=

gelungen ber Vergebung ber Slrbeit nach Gräften föcbern.
gnbefjen müffen mir un£ alle beraubt fein, baß eS ba=

mit nodb nicht getan ift, baß ber Pudhftabe beS ©efetjeS
allein nicht genügt. ®te Preisangebote ftnb nun einmal
heute mtnbeftenS fo oerfchteben, als fte oot 20 ober 30
fahren geroefen finb, unb btefe fo große 33etfd^iebenheit
ift ber Ürfprung beS Übels. SBäten bie niebtigen Sin»

geböte im ßufammenhang mit oermehrtem SBiffen unb
können ber Submittenten, bann roären fie etn gort»
fchritt; fte roären etn leucfjtenbeS Sorbilb für anbere,
bte boSfelbe nadhahmen tonnten, um auf bem SBege ber

Konfurrenz ju ebenbürtigen Offerten ju gelangen. Selber

ift aber ble Sachlage eine ganz anbere; jene Singebote
ftnb auf gaftoren zurückführen, bie im gntereffe
beS ©emeinroohlS befämpft roerben müffen.
llnb in bie fem Kampfe bürfen fich bte PerufSoetbänbe
nicht auf bie £>ilfe oon oben aüetn oerlaffen ; fie müffen
felbft tn bie Serhältniffe etngreifen. ®er 2Beg zum ßtel
muß aber oon ihnen felbft mit mehr Kraft unb SIuS»

bauer betreten roerben, als es bisher gefcheßen ift.

Das fd?u>ct3. Dctftc^erun0su)cfctt.
®er Peridot beS eibgenöffifchen Serfiche»

rungSamteS über bie prioaten SerfidjerunqS;
Unternehmungen in berSdfjtoeiz im gahre 1913
hat gegenüber ben früheren Pericßten etne fReihe oon
©rgänzungen erfahren unb er barf nadh rote cor als bie
beftlnformterenbe SluffidhtSamtpublifation angefehen roer»
bett. SBelche Pebeutung baS SerftcherungSroefen im
SßirtfchaftSleben unfereS SanbeS beanfpruchen barf, geht
fdhon barauS h«oor, baß im gahre 1913 tn ber Sdfjroetz
an Prämien bei ben fonzeffionierten ©.feüfchaften unb
ben tantonalen geueroetficherungëanfialten nid^t roeniger
als 116,7 SRiüionen gr. ober runb 136 gr. pro ÇaitS
haltung aufgebradht rourben. £>ieoon entfällt etroaS über
bte fpälfte, nämlich 58,6 3RiU. gr. auf bie SebenS»
o er fiche rung; an zroeiter SteÜe mit 28,8 9RiH. fommt
bte UnfaUoetfi^erung, bann an britter Stelle bie geuer»
oerftdhetung mit einem Prämtenaufroanb oon 14,3 SRiü.
gr. bei ben prioaten ©efeüfdhaften unb oon 7,9 9Riü.
gr. bei ben fantonalen Slnftalten. Sin oierter Stelle
reiht ftch in biefer gufammenfteüung bte STranSportoer»

ftchetung mit 3,5 SRill. gr. Prämien, roährenb bie üb»
rigen PerftcherungSjroeige erft tn roeitem Stbftanbe folgen.
Pro Kopf ber ©efamtbeoölferung ergibt fidß ein ®urdj»
fchnitt oon 30,1 gr., roobei aKerbingS bte Quote in ben
einzelnen Kantonen febr oerfchieben ift; an ber Spitze
marfdhteren hiec PafebStabt mit 52,1 gr. unb ©enf
mit 49,5 gr. pro Kopf ber Peoölferung, roogegen 3p;
penzeH g. [Rh- unb SBaüiS mit etnem Kopfbetrage oon
10,5 gr. bezro. 11,3 gr. ben legten [Rang einnehmen.
PerücEjidhtigt man bloß ben fdhroetzerifchen Prämienauf»
roanb bei ben beauifidE)tigten ©efellfd^aften, fo ergibt fidh
ötefer mit 108,8 SRiH. gr. etroa fünfmal fo groß rote

Zu Pegtnn ber PunbeSaufficht (1883: 22,0 SRiÜ. gr.)
Son ben 27 fonzeff ionierten ©efeüfdhaften, oon benen

9 auf ©egenfeitiqfeit unb 18 auf SIEtten Eonftituiert ftnb,
roelche baS SebenSoerficherungSgefdhäft tn ber
Schroeiz betreiben, hüben je 6 ihren Sit) in ber Schweiz
unb in granîreidh, 10 in ®eutfdhlanb, je 2 in ©nglanb
unb ben Seretnigten Staaten unb eine tn öfterretch.
Son bem gefamten fdhroeizetifchen KapitaloerficherungS»
beftanb, ber ©nbe 1913 bie ftattlic^e £>öhe oott 1274,7
3Riü ,gr. erreichte, entfiel etroaS roeniger als bte £>älfte,
nämliih 44,l"/o, auf bie fdhroeizerifdhen ©eftüfehafeen unb
55,9"/o auf bte auSlänbifdhen ©efeüf^aften; ferner 53,5%
auf bie ©egenfeitigïeitSanftalten unb 46,5% auf bte

Slftlengefeflfdhaften. InberS ift baS SerhältniS bei ber
fRentenoerfidjerung, roo oon etnem ©efamtbeftanb
oon 5 984,016 gr. einerfeitS 89,7% auf bte fchroeizeri»
fdhen ©efeüfdhaften unb nur 10,3% auf bie auSlänbifcfjen
gnftitute unb anberfeitS 56,0Vo auf bte Slfttengefeüfchaften
unb 44,0"/o auf bte ©egenfeitigfeitSanftjIten Eommen.

äBährenb fomit oon bem fdhroeizerifdhen Kapitaloer»
jidherungSbeftanbe bie größere ^älfte auf bie auSlänbi»
fdhen ©efeüfdhaften entfäüt, fließt bte Prämieneinnahme
beS SebenSoeifkherungSgefchäfteS fett einigen gatjren z'tm
größten Seile ben fehroei^erifeben Unternehmungen zu.
5)aS SerhältniS betrug hiet im gahre 1913 52®/o : 48%
gegen 43% : 57% etroa zu Peginn ber PunbeSaufficßt,
nämlidh im gahre 1886, unb gegen 55% : 45% int
gaijre 1911.

®ie bur^fdhnittliche ^öhe ber Police tn bem fdhroet»

Zerifchen Kapùaloetftcherungëbeftanbe beträgt bei ben
einhetmifdhen ©efeüfdhaften 4885 gr., bei ben auSlänbi»
fdhen ©efeüfdhaften ift fie zumeift höh«; non ben erfteren
fteht nach ber burchfdhnittltdhen ^öhe ber Police bie
©enfer ©efeüfdhaft Sa ©eneooife mit 6936 gr. an ber
Spiie.

Pad) bet Sebenëoetftcherung fommt für baS fdhroei»
ZerifdEje ©efdhäft in Pezug auf bie fpöfje ber Prämien»
einnähme bie Unfalloerficherung an erfter Steüe.
®er Prämtenaufroanb betrug in biefer Pranche im gahre
1913 30,4 SRili. gr., b. i. boppelt fooiel als oor adht
gaßren (1905 15 Ys 9Riü. gr.) unb runb achtmal foDtel
als im gahre 1890.

gn baS fdhroeizerifdhe geueroerficherungSgefdhäft
teilen ftch einerfeitS 28 Prioatunternehmungen, oon benen
25 tn bie rechtliche gorm oon 3fttengefeÜfdhaften geflei»
bet finb, anberfeitS 20 fantonale PranboerfidherungSan»
flatten ; oon ben letzteren betreiben 18 bte gmmobiltar»
oerßdherung unb nur zroet bie SRobilitroerftcherung. ®er
gefamte Peftanb ber Schroeiz hut 21,7 SRiüiarben über»

fchritten; hieoon enlfaüen aüetn 10,548 ÜRiü. gr. auf
eigene [Rechnung bei ben prioaten ©efeüfdhaften unb
7Ô41 SRiü. gr. auf eigene [Rechnung bei ben fantonalen
Slnftalten ®ie leßteren hut>en fetner 3210 SRtü gr.
bei ben Prioatgefeflfchaften in [Rüdbecfung gegeben. ®er
Slnteil ber einheimifchen ©efeüfdhaften auf Slftten unb
©egenfeiügfeit an bet ©efamtoetftdjerungSfumme ift im
gahre 1913 oon 79,3% auf 80,1% gefltegen, ber Sir»
teil an ber Prämier einnohme ebenfo oon 70,0% auf
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Unsere Handwerker sollten auch in formeller Hinsicht
ihre Eingaben so gestalten, daß die Ansätze für Roh-
material, Löhne. Unkosten und Kosten der Mitarbeit des

Betriebstnhabers daraus ersichtlich sind. Jeder Betriebs-
tnhaber hat doch das Recht, einen angemessenen Betrag
für seine Mitarbeit an den Produkten in die Preisbe-
rechnung einzustellen. Ist dieser Betrag normal, so dürfte
er selbst von feiten der Behörden nicht beanstandet
werden. Eine Offerte, die einen Einblick in die Preis-
ansähe aller in Betracht fallenden Faktoren gewährt,
würde im Gegenteil das Vertrauen in die Richtigkeit der
Berechnung eher stärken. Ferner sollte die Bezeichnung
„Gewinn" vermieden werden. Sehr viele Theoretiker
interpretieren dieses Wort viel zu buchstäblich; sie ahnen
nicht, daß unter dieser Bezeichnung der Gegenwert der
Mitarbeit des Meisters verstanden ist; sie glauben, dieser
sei schon in den Unkosten enthalten und finden deshalb
den „Gewinn" zu hoch.

Wenn diese wer igen Wegleitungen für eine wirksame
Reform des Submiffionswesens vorangestellt wurden, so

darf das nicht etwa der Auffassung rufen, es sei der
Verordnungsweg gegenstandslos geworden. Wir müssen
im Gegenteil das eine tun und das andere nicht lassen.
Die Zentralleitung des Schweizer. Gewerbevereins wird
selbstredend das Zustandekommen weiterer amtlicher Re-
gelungen der Vergebung der Arbeit nach Kräften fördern.
Indessen müssen wir uns alle bewußt sein, daß es da-
mit noch nicht getan ist, daß der Buchstabe des Gesetzes
allein nicht genügt. Die Preisangebote sind nun einmal
heute mindestens so verschieden, als sie vor 20 oder 30

Jahren gewesen sind, und diese so große Verschiedenheit
ist der Ursprung des Übels. Wären die niedrigen An-
geböte im Zusammenhang mit vermehrtem Wissen und
Können der Submittenten, dann wären sie ein Fort-
schritt; sie wären ein leuchtendes Vorbild für andere,
die dasselbe nachahmen könnten, um auf dem Wege der
Konkurrenz zu ebenbürtigen Offerten zu gelangen. Leider
ist aber die Sachlage eine ganz andere; sene Angebote
sind auf Faktoren zurückzuführen, die im Interesse
des Gemeinwohls bekämpft werden müssen.
Und in diesem Kampfe dürfen sich die Berufsverbände
nicht auf die Hilfe von oben allein verlassen; sie müssen
selbst in die Verhältnisse eingreifen. Der Weg zum Ziel
muß aber von ihnen selbst mit mehr Kraft und Aus-
dauer betreten werden, als es bisher geschehen ist.

Das schweiz. Versicherungswesen.
Der Bericht des eidgenössischen Versiche-

rungsamtes über die privaten Versicherungs
Unternehmungen in derSchweiz im Jahre 1913
hat gegenüber den früheren Berichten eine Reihe von
Ergänzungen erfahren und er darf nach wie vor als die
bestinformterende Aussichtsamtpublikation angesehen wer-
den. Welche Bedeutung das Versicherungswesen im
Wirtschaftsleben unseres Landes beanspruchen darf, geht
schon daraus hervor, daß im Jahre 1913 in der Schweiz
an Prämien beiden konzessionierten Gesellschaften und
den kantonalen Feuerversicherungsanstalten nicht weniger
als 116,7 Millionen Fr. oder rund 136 Fr, pro Haus
Haltung aufgebracht wurden, Hieoon entfällt etwas über
die Hälfte, nämlich 58.6 Mill. Fr. aus die Lebens-
Versicherung; an zweiter Stelle mit 28.8 Mill, kommt
die Unfallversicherung, dann an dritter Stelle die Feuer-
Versicherung mit einem Prämienaufwand von 14.3 Mill.
Fr. bei den privaten Gesellschaften und von 7,9 Mill.
Fr. bei den kantonalen Anstalten, An vierter Stelle
reiht sich in dieser Zusammenstellung die Transportver-

sicher ung mit 3.5 Mill. Fr. Prämien, während die üb-
rigen Versicherungszweige erst in weitem Abstände folgen.
Pro Kopf der Gesamtbeoölkerung ergibt sich ein Durch-
schnitt von 30.1 Fr., wobei allerdings die Quote in den
einzelnen Kantonen sehr verschieden ist; an der Spitze
marschieren hier Basel-Stadt mit 52.1 Fr. und Genf
mit 49.5 Fr. pro Kopf der Bevölkerung, wogegen Ap
penzell I. Rh, und Wallis mit einem Kopfbetrage von
10,5 Fr. bezw. 11,3 Fr. den leyten Rang einnehmen.
Berücksichtigt man bloß den schweizerischen Prämienauf-
wand bei den beaufsichtigten Gesellschaften, so ergibt sich
dieser mit 108.8 Mill, Fr. etwa fünfmal so groß wie
zu Beginn der Bundesaufsicht (1883: 22.0 Mill. Fr.)

Von den 27 konzessionierten Gesellschaften, von denen
9 auf Gegenseitigkeit und 18 auf Aktien konstituiert sind,
welche das Lebensversicherungsgeschäft in der
Schweiz betreiben, haben je 6 ihren Sitz in der Schweiz
und in Frankreich, 10 in Deutschland, je 2 in England
und den Vereinigten Staaten und eine in Osterreich.
Von dem gesamten schweizerischen Kapitalversicherungs-
bestand, der Ende 1913 die stattliche Höhe von 1274.7
Mill Fr. erreichte, entfiel etwas weniger als die Hälfte,
nämlich 44,1°/», auf die schweizerischen Gesellschaften und
55,9°/» auf die ausländischen Gesellschaften; ferner 53,5°/o
auf die Gegenseitigkeitsanstalten und 46.5°/o auf die
Aktiengesellschaften. Anders ist das Verhältnis bei der
Rentenversicherung, wo von einem Gesamtbestand
von 5 984,0)6 Fr. einerseits 89,7°/» auf die schweizeri-
schen Gesellschaften und nur 10,3°/o auf die ausländischen
Institute und anderseits 56,0°/« auf die Aktiengesellschaften
und 44.0°/o auf die Gegenseiligkeitsanstüten kommen.

Während somit von dem schweizerischen Kapitalver-
sicherungsbestande die größere Hälfte auf die ausländi-
schen Gesellschaften entfällt, fließt die Prämieneinnahme
des Lebensveisicherungsgeschäftes seit einigen Jahren z im
größten Teile den schweizerischen Unternehmungen zu.
Das Verhältnis betrug hier im Jahre 1913 52°/o : 48°/o
gegen 43°/o; 57°/o etwa zu Beginn der Bundesaufsicht,
nämlich im Jahre 1886. und gegen 55"/» : 45°/o im
Jahre 1911,

Die durchschnittliche Höhe der Police in dem schwet-
zerischen Kapitaloersicherungsbestande beträgt bei den
einheimischen Gesellschaften 4885 Fr., bei den ausländi-
schen Gesellschaften ist sie zumeist höher; von den ersteren
steht nach der durchschnittlichen Höhe der Police die
Genfer Gesellschaft La Genevoise mit 6936 Fr, an der
Spitze.

Nach der Lebensversicherung kommt für das schwei-
zerische Geschäft in Bezug auf die Höhe der Prämien-
einnähme die Unfallversicherung an erster Stelle.
Der Prämienaufwand betrug in dieser Branche im Jahre
1913 30,4 MR, Fr., d. i, doppelt soviel als vor acht
Jahren (1905 15'/s Mill, Fr.) und rund achtmal soviel
als im Jahre 1890,

In das schweizerische Feuerversicherungsgeschäft
teilen sich einerseits 28 Privatunternehmungen, von denen
25 in die rechtliche Form von Aktiengesellschaften geklei-
det sind, anderseits 20 kantonale Brandversicherungsan-
stalten; von den letzteren betreiben 18 die Jmmobiltar-
Versicherung und nur zwei die Mobilirroersicherung. Der
gesamte Bestand der Schweiz hat 21,7 Milliarden über-
schritten; hieoon entfallen allein 10,548 Mill. Fr. auf
eigene Rechnung bei den privaten Gesellschaften und
7041 Mill, Fr. auf eigene Rechnung bei den kantonalen
Anstalten Die letzteren haben ferner 3210 Mill Fr.
bei den Privatgesellschaften in Rückdeckung gegeben. Der
Anteil der einheimischen Gesellschaften aus Aktien und
Gegenseitigkeit an der Gesamtversicherungssumme ist im
Jahre 1913 von 79,3°/o auf 80,1°/» gestiegen, der Ar-
teil an der Prämier einnähme ebenso von 70.0"/„ aus
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71,0%. Sföie man fielet, fallen allein non bem in ben

fpänben bet prioaten geueroetficßerer befinblicßen ®e=

fcßäft fcft oter fünftel auf fd^rt>etserifc^e ©efeüfcßaften.
3n ber ©r anSportoerficßerung haben bte

fd^meijetifd^eri ©ifeüfcßaften im 3abre 1913 eine ©efamt»
prämtenetnnabme oon 25,5 SJlill. .gr. ju oetzelcßnen.
Son bem ©efamtbetrage entfällt jebocß nur etn Heiner

Srucßteil auf baS fc£)rr»cigetifd^e ©efcßäft. 2lnberfettS ftnb
aueß auSlänbtfcße ©efeüfcßaften im ©ranSporloerficßerungS*
geroerbe in ber ©cßroeiz tätig unb jroar jroölf beutfcße unb

je eine öftexreic^ifd^e unb eine engltfcße ©efeüfcßaft.
Son bent ^ßtämtenaufroanb entfallen runb jroei ©rittet

(genauer 65,9%; auf etrißeimifcße ©efeüfcßaften. 2i5äb=

renb bie fremben ©efeüfcßaften in ber Scßroetz an ^8rä=

mten 37,0 ÜJtiDionen granEen einnahmen, tonnten bie

fcßroeizerifcßen ©efeüfcßaften im «uslanb etne grämten»

einnähme non 121.5 SRiil. gr. erzieler, roaS etner ©iffe.

renj non 84,5 3JitH gr ("" Sorjaßre 73,9 3Riü. gr.)
Zugunften ber nationalen Arbeit gleicßfommt. gretlicß
tommt nur ein Srucßteil bieler Summe ber beitniicßen

3ablungsbilanj zugute; berieft ftrömt roieber in gorm
ton Scßabenleiftungen, teitroeife aber aueß tn gorm Don

Srooiftoren, SerroaltungSfoften unb Steuern InS 2luS»

lanb juröct.

^itr ^raßc fcer Scljal^ämpfutig,
tri 6cr

©er rubelofe Serfebr unb ber Setrieb inbuficteüer
Einlagen roirEen tn ©aufenben non ©eräufcßen ftörenb
auf baS ©eßör unb baS gefamte StBoßlbefinben. Se=

bürfnts nadb Süße tritt baßer beim mobernen SJlenfcßen

ftärEer tn bte ©titeln ung als früher, unb bie 3BoßnungS=

bhgienüer fuc£)en btefem SebürfntS burcb ScEämpfung
ber ©eräufcßplage nach SRöglicßfeit geregt zu roerben.
©te grage ber Scßa H Dämpfung gegen äußere unb innere
©etäufcße unb ©rfcßütterungen ift namentltiß für Sureau*
räume, Seßranftalten, KtanEenßäufet, ©ericßtSfäle, Sefe*

Zimmer unb alle Drte, roo ber SJtenfcß eine 3uflud^t§-

ftätte nor bem neroenzerrüttenben Straßenlärm fucßt,

non außetorbentlidßet Sebeutung. 3Rit biefer grage bat
ftcß nidbt alletn bie SautecßniE unb ©efunbßeitSpflege ju
befcßäitigen, fonbern audb bte Secßtfprecßung, benn eS

Eönnen roefentltcße ^Beeinträchtigungen etn es ©runbfiüdfeS,
bte nom 9iacßbargrunbfiücf ausgeben, unterfegt roerben.

§anbelt eS fiel) um etne geroerbltcße, polizeilich genehmigte

Anlage, non ber bte Störung ausgebt, fo !ann bte 3ln-

brtngung non S(ßußoorricßtungen nerlangt roerben, er*

roeifen ftch biefe als unausführbar, fo haftet ber ©igen*

tümer ber ftörenben Anlage auf Scßabenetfaß.

3ur Sermetbung ber auS etnem Setrlebe fieß er»

gebenben Seläftigung ber Nachbarn muß baber jebe nadb

bem ©tanbe ber ©ecßntE mögliche Sorforge getroffen
roerben. SRan roirb alfo junäcbft beftrebt fein, bie Ur=

fache beS ©cballeS unb ber ©rfdßütterung ?u befettigen.

2ßte roir auS ber fßßpfiEftunbe roiffen, entfteben bie

Scßaüroeüen burdb ©rfchütterung unb Scßrolngung ela«

ftifcher Körper, fie pflanzen fidb uicbt nur tn ber 8uft,

fonbern audb tu feften unb flüffigen Körpern fort, ©in

Körper roirb ben ©chall um fo ftärter fortletten, je fefter,

Zäher unb ftarrer er ift. Saft ftch Körper tu 0e=

nügenb freie Sage bringen, fo fann man fetne ©igenfegaft

bezüglich ber ©cbaüeitung leicht fefifieüen. 3e höbe*

nämlicß ber entftebenbe ©on ift, befto Eräftiger bte <Sd^all=

leitung. Schlägt man z- ® &aS etne ©nbe etneS

langen etfernen SftoßreS, fo hört man am anbeten ©nbe

ben ©on zweimal btnteretnanber, zuerft einen ftarten
Klang, baS finb bie com ©ifen fortgeleiteten Scßrotn«

gungen, unb hierauf einen fißroäcßeren ©on, baS finb

bte burdb bie Suft im Qnnern fortgeteiteten ©chrolngungen.
@S Eommt baber im roefentlidben barauf an, bte gort*
leitung ber ©djallfcbrolngungen in feften Körpern zu oer«
binbetn. Sei elaftifdben Körpern roirb bie SetftungS-
fäbigfett gefteigert, roenn man bie Körper tn Spannung
bringt ; eS fei nur an bte Saite eines KlaoierS ober einer
®eige erinnert. ®aS ©urebetnanber unregelmäßig fidb
folgender oerfdbiebener SdbaÛroellen nernt man ©eräufch-

SJlit ber ©cballbämpfung befdbäftigten jtdb fdfjon feit
jeher bte Slcd^itelten, um bie mangelhafte 3lEufti! größerer
iRäume zu beheben, benn biefe beruht in ber Siegel ba=
rauf, baß bie bem ©eböre bargebotenen ©dballroellen
burdb t'en Sladbball, b. i. burdb M® Sladbroirïung oorber=
gegangener SdbaUerzeugung, geftört roerben. ©er Slach=
ball entftebt baburdb, baß bie in einem gefcßloffenen
Slaume erzeugte Schallenergte an ben IRaumabfchlüffen
(©änben, ©edte, gußboben) zurüdtgeroorfen roirb. ©ie
fdbledbte ïïlîuftiî berußt alfo nidbt auf zu roenig, fonbern
immer auf zu ntel Schall. Um neben Eräftiger ©dball=
roirfung gute ülEuftiE unb SerftänbltdbEeit zu erzielen,
forgt man für gut zutüdfroetfenbe gläd^en tn ber Stäbe
ber ©dbaüqucllen, im übrigen aber für gute ©ämpfung.
2ßte baS in jebem einzelnen gaüe bureßzufübren ift, Eann
nur burdb fadboetfiänbige, raumaEuftifdbe Unterfudbung
an Drt unb Stelle feftgefteUt roerben.

Dbroobl mir roiffen, rote ber Schall entftebt unb rote
er fïch fortpflanzt, laffen bte-praEtifcßen ©rfabrungen au
bem ©ebiet ber ©dbaQbämpfung unb IRaumaEuftiE nodb
febr z« münfdben übrig. 3um ©dbaHfdbuß moberner
SauroetEe bieten unS bie SbüftEer oorberbanb nur bte
SDtittel zur geftftetlung unb SJleffung ber ScßaUbur^läf'
ßgEeit ber Sauelemente, ©ie Übertragung ber oon außen
Eommenben SerEebrSgeräufdbe unb ber innerhalb eines
£>aufeS eniftehenben ©eräufeße erforbern burcßauS ent=
gegengefeßte SRittel ju ißrer SeEampfung. ©ine bicEe

Setonroanb ift z S. ein guter ©<ßuß gegen ©traßen=
geräufeße, bagegen bat man bie Seobacßtung gemadßt,
baß Setonroänbe bie ^nnengeräufeße mit befonberer
Kraft roetterleiten. 3luf ber leßten 9laturforfdberoetfamm=
lung fcßlug ber 2BoßnungSbbgiemEet SIobnig=S!ßien oor,
Slußenroänbe auS fdßaUbidßtem Seton mit einer rußenben
Suftzroifcßenlage unb einer Qfoliermaffe außen ßetzu=
fteüen, bte gleichseitig als ^ußträger für möglidßft fpan=
nungslofen ^uß bient. ©te Stärfe etner folgen SQBanb
ift 30 cmj als Qfolierfcßidbten bienen KotE unb ißuß.
©tefe SBänbe ftnb gut temperaturifolierenb, roetl bie
Übergangs UBiberftänbe oermebrt finb ; auS bemfelben
©runb bewähren fte fteß aueß als lußenfcßaU Ofolatoren.

Sei Serfucßen über bie ©dballöämpfung, bte Srofeffor
Dtußbaum |)annooer feit über 25 ^aßren forooßl im
Saboraiorium, rote in oetfißtebenen ©ebäuben angefteUt
bat, zeigt® eS ßdß, baß etne SOBanb, bte auS KlinEern mit
ßementmörtel aufgebaut ift, bte ftärEfte ScßaDroirEung
aufroetft, roäßrenb eine foliöe Seßmroanb bte größte
©(ßaDbampfung bietet, ©ine geroößnltcße 3tegelmauer
fielt fieß tn biefer § in fußt ungefäßr in ber SRitte. Son
ben oerfeßtebenen 3tegelarten ftnb bte ganz feßroaeß qe=
brannten mit fRüdtßdßt auf bie SdßaUbämpfung oorzu=
Zteßen. ©tn rafcß unb ftarf erßärtenber Hörtel ift fetner
oorteilbafter als ber SBeißfalEmörtel oon entgegengefeßter
©igenfeßaft, roäbrenb ber Sebmmörtel zmifeßen beiben
fteßt. ©te Setfucße lieferten fetner baS eigentümliche
©rgebniS, baß bie ©cßallettung bei Käufern um fo größer
ift, je roertooüer bie Sauftoffe finb. ©ine etnfaeße 2ebm=
ßütte mit ©trobbadß geroäßrt einen roirEungSoolleren
©cßuß gegen Scßatl unb ©eräufcß, als etn Eomfortabler
fUhelSpalaft.

©a etne gefcßloffene unb trodtene Suftfcßicßt zmifeßen
Zroei SBanben fdßon einen roefentlidben ©cßatlfcßufe bilbet,
laffen fieß ntcßttragenbe 3«>ifcßenroänbe aueßVorteilhaft
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71,0°/o. Wie man steht, fallen allein von dem in den

Händen der privaten Feuerversicherer befindlichen Ge-

schüft fast vier Fünftel auf schweizerische Gesellschaften.

In der Transportversicherung haben die

schweizerischen Gesellschaften im Jahre 1913 eine Gesamt-
prämieneinnabme von 25,5 Mill. .Fr. zu verzeichnen.
Von dem Gesamtbetrage entfällt jedoch nur ein kleiner

Bruchteil auf das schweizerische Geschäft. Anderseits sind

auch ausländische Gesellschaften im Transportversicherungs-
gewerbe in der Schweiz tätig und zwar zwölf deutsche und

je eine österreichische und eine englische Gesellschaft.

Von dem Prämtenauswand entfallen rund zwei Drittel
(genauer 65,9°/«) auf einheimische Gesellschaften. Wäh-
rend die fremden Gesellschaften in der Schweiz an Prä-
mien 37,9 Millionen Franken einnahmen, konnten die

schweizerischen Gesellschaften im Ausland eine Prämien-
einnähme von 121,5 Mill. Fr. erzielen, was einer Diffe-

renz von 84,5 Mill Fr (im Vorjahre 73.9 Mill. Fr.)
zugunsten der nationalen Arbeit gleichkommt. Freilich
kommt nur ein Bruchteil dieser Summe der heimischen

Zahlungsbilanz zugute; der Rest strömt wieder in Form
von Schadenleistungen, teilweise aber auch in Form von
Provisionen. Verwaltungskosten und Steuern ins Aus-
land zurück.

Zur Frage der Schalldämpfung
in der Bautechnik.

Der ruhelose Verkehr und der Betrieb industrieller
Anlagen wirken in Tausenden von Geräuschen störend

auf das Gehör und das gesamte Wohlbefinden. Das Be-
dürfnis nach Ruhe tritt daher beim modernen Menschen
stärker in die Erscheinung als früher, und die Wohnungs-
hygieniker suchen diesem Bedürfnis durch Bekämpfung
der Geräuschplage nach Möglichkeit gerecht zu werden.
Die Frage der Schall Dämpfung gegen äußere und innere
Geräusche und Erschütterungen ist namentlich für Bureau-
räume, Lehranstalten, Krankenhäuser. Gerichtssäle. Lese-

zimmer und olle Orte, wo der Mensch eine Zufluchts-
statte vor dem neroenzerrüttenden Straßenlärm sucht,

von außerordentlicher Bedeutung. Mit dieser Frage hat
sich nicht allein die Bautechnik und Gesundheitspflege zu

beschädigen, sondern auch die Rechtsprechung, denn es

können wesentliche Beeinträchtigungen eines Grundstückes,

die vom Nachbargrundstück ausgehen, untersogt werden.

Handelt es sich um eine gewerbliche, polizeilich genehmigte

Anlage, von der die Störung ausgeht, so kann die An-

brtngung von Schutzvorrichtungen verlangt werden, er-

weisen sich diese als unausführbar, so hastet der Eigen-

tümer der störenden Anlage auf Schadenersatz.

Zur Vermeidung der aus einem Betriebe sich er-

gebenden Belästigung der Nachbarn muß daher jede nach

dem Stande der Technik mögliche Vorsorge getroffen

werden. Man wird also zunächst bestrebt sein, die Ur-

fache des Schalles und der Erschütterung zu beseitigen.

Wie wir aus der Physikstunde wissen, entstehen die

Schallwellen durch Erschütterung und Schwingung ela°

ftischer Körper, sie pflanzen sich nicht nur in der Luft,

sondern auch in festen und flüssigen Körpern fort. Ein
Körper wird den Schall um so stärker fortleiten, je fester,

zäher und starrer er ist. Läßt sich der Körper in ge-

nügend freie Lage bringen, so kann man seine Eigenschaft

bezüglich der Schalleitung leicht feststellen. Je höher

nämlich der entstehende Ton ist, desto kräftiger die Schall-
leitung. Schlägt man z. B an das eine Ende eines

langen eisernen Rohres, so hört man am anderen Ende

den Ton zweimal hintereinander, zuerst einen starken

Klang, das sind die vom Eisen fortgeleiteten Schwin-

gungen, und hierauf einen schwächeren Ton, das sind

die durch die Luft im Innern fortgeleiteten Schwingungen.
Es kommt daher im wesentlichen darauf an, die Fort-
leitung der Schallschwingungen in festen Körpern zu ver-
hindern. Bei elastischen Körpern wird die Leistungs-
fähigkeit gesteigert, wenn man die Körper in Spannung
bringt; es sei nur an die Saite eines Klaviers oder einer
Geige erinnert. Das Durcheinander unregelmäßig sich
folgender verschiedener Schallwellen nennt man Geräusch.

Mit der Schalldämpfung beschäftigten sich schon seit
jeher die Architekten, um die mangelhafte Akustik größerer
Räume zu beheben, denn diese beruht in der Regel da-
rauf, daß die dem Gehöre dargebotenen Schallwellen
durch den Nachhall, d. i. durch die Nachwirkung vorher-
gegangener Schallerzeugung, gestört werden. Der Nach-
hall entsteht dadurch, daß die in einem geschlossenen
Raume erzeugte Schallenergie an den Raumabschlüssen
(Wänden, Decke, Fußboden) zurückgeworfen wird. Die
schlechte Akustik beruht also nicht auf zu wenig, sondern
immer auf zu viel Schall. Um neben kräftiger Schall-
Wirkung gute Akustik und Verständlichkeit zu erzielen,
sorgt man für gut zurückwerfende Flächen in der Nähe
der Schallquellen, im übrigen aber für gute Dämpfung.
Wie das in jedem einzelnen Falle durchzuführen ist, kann
nur durch sachverständige, raumakustische Untersuchung
an Ort und Stelle festgestellt werden.

Obwohl wir wissen, wie der Schall entsteht und wie
er sich fortpflanzt, lassen die-praktischen Erfahrungen au
dem Gebiet der Schalldämpfung und Raumakustik noch
sehr zu wünschen übrig. Zum Schallschutz moderner
Bauwerke bieten uns die Physiker vorderhand nur die
Mittel zur Feststellung und Messung der Schalldurchläs-
sigkeit der Bauelemente. Die Übertragung der von außen
kommenden Verkehrsgeräusche und der innerhalb eines
Hauses entstehenden Geräusche erfordern durchaus ent-
gegengesetzte Mittel zu ihrer Bekämpfung. Eine dicke

Betonwand ist z B. ein guter Schutz gegen Straßen-
geräusche, dagegen hat man die Beobachtung gemacht,
daß Betonwände die Jnnengeräusche mit besonderer
Kraft wetterleiten. Auf der letzten Naturforscherversamm-
lung schlug der Wohnungshygieniker Blodnig-Wien vor,
Außenwände aus schalldichtem Beton mit einer ruhenden
Luftzwischenlage und einer Jsoliermaffe außen herzu-
stellen, die gleichzeitig als Putzträger für möglichst span-
nungslosen Putz dient. Die Stärke einer solchen Wand
ist 30 ein; als Isolierschichten dienen Kork und Putz.
Diese Wände sind gut temperaturisolierend, weil die
Übergangs Widerstände vermehrt sind; aus demselben
Grund bewähren sie sich auch als Außenschall Isolatoren.

Bei Versuchen über die Schalldämpfung, die Professor
Nußbaum Hannooer seit über 25 Jahren sowohl im
Laboratorium. wie in verschiedenen Gebäuden angestellt
hat, zeigte es sich, daß eine Wand, die aus Klinkern mit
Zementmörtel aufgebaut ist, die stärkste Schallwirkung
ausweist, während eine solide Lehmwand die größte
Schalldämpfung bietet. Eine gewöhnliche Ztegelmauer
kielt sich in dieser Hinsicht ungefähr in der Mitte. Von
den verschiedenen Ziegelarten sind die ganz schwach qe°
brannten mit Rücksicht auf die Schalldämpfung vorzu-
ziehen. Ein rasch und stark erhärtender Mörtel ist ferner
vorteilhafter als der Weißkalkmörtel von entgegengesetzter
Eigenschaft, während der Lehmmörtel zwischen beiden
steht. Die Versuche lieferten ferner das eigentümliche
Ergebnis, daß die Schalleitung bei Häusern um so größer
ist. je wertvoller die Baustoffe sind. Eine einfache Lehm-
Hütte mit Strohdach gewährt einen wirkungs volleren
Schutz gegen Schall und Geräusch, als ein komfortabler
Mreispalast.

Daà geschlossene und trockene Lustschicht zwischen
zwei Wanden schon einen wesentlichen Schallschutz bildet,
lassen sich nichttragende Zwischenwände auch vorteilhaft
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